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Fragen zur Anhörung 

Frage 1   Weiterführung des Kantonalen Integrationsprogramms KIP 

Der Regierungsrat plant, das gegenwärtig laufende Kantonale Integrationsprogramm KIP 

in der zweiten Programmperiode (KIP 2; 2018–2021) weiterzuführen. Sind Sie mit diesem Entscheid 

grundsätzlich einverstanden?  

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 

Frage 2   Schlussfolgerungen aus den ersten zwei Programmjahren 

Sind Sie mit den Schlussfolgerungen des Regierungsrats zu den ersten zwei Programmjahren des 

Kantonalen Integrationsprogramms KIP einverstanden? 

(vgl. Kapitel 6.4) 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 

Frage 3   Allgemeine Grundsätze und Rahmenbedingungen 

Sind Sie mit der Beibehaltung der allgemeinen Grundsätze und Rahmenbedingungen für die 

zweite Programmperiode des kantonalen Integrationsprogramms KIP einverstanden?  

(vgl. Kapitel 7.1) 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 
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Frage 4   Schwerpunkte in den drei Pfeilern 

Sind Sie mit den für die zweite Programmperiode formulierten Teilzielen und den daraus abge-

leiteten Massnahmen einverstanden?  

(vgl. Kapitel 7.4 und 7.5)  

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 

Frage 5   Finanzielle Aufwendungen 

Erachten Sie die für die spezifische Integrationsförderung gemäss Art. 55 Abs. 3 des Ausländerge-

setzes vorgesehenen kantonalen Mittel von jährlich 1,45 Millionen Franken als angemessen? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 

Frage 6 Weitere Bemerkungen 

Haben Sie noch weitere Bemerkungen oder Kommentare  zum Anhörungsbericht? 
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